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Es ist wieder einmal bundeslandabhängig.

Ein Überblick bietet https://www.bidi.one/eltern-magazin…was-ist-erlaubt

(Für Baden-Württemberg hat bereits fossi geantwortet. Allerdings wollte früher meine SL, dass
wir es vorher den Eltern sagen, damit sie nicht besorgt die Schule anrufen. Inzwischen dank
verbreitetem Handy ist es nicht mehr so notwendig. Ich schreibe es den Eltern samt Grund
allerdings auch.)

Ergänzung

Der Absatz heißt vollständig

Vor der Entscheidung nachzusitzen genügt eine Anhörung des Schülers. Im Übrigen gibt der
Schulleiter dem Schüler, bei Minderjährigkeit auch den Erziehungsberechtigten, Gelegenheit zur
Anhörung; Schüler und Erziehungsberechtigte können einen Beistand hinzuziehen.

(Das kann man evtl. schon so verstehen, dass Erziehungsberechtigte rechtzeitig Bescheid
wissen müssen, sonst können sie keinen Beistand hinzuziehen, können noch nicht einmal
angehört werden. Ich sage daher immer Bescheid. Mail reicht.)
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